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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, unbebaut  
 

Objektadresse: 
 

Issumer Straße; Das Grundstück wird bei der Gemein-
deverwaltung mit der Hausnummer „4“ geführt. 
47661 Issum 
Das Objekt befindet sich im Ortsteil Sevelen. 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Sevelen, Blatt 531, lfd. Nr. 12; 
 

Katasterangaben: Gemarkung Sevelen, Flur 12, Flurstück 594 (404 m²); 
 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 
Gutachtenauftrag  
 

Gemäß Schreiben des Amtsgerichts Geldern vom 
20.04.2022 soll durch ein schriftliches Sachverständi-
gengutachten der Verkehrswert gem. §74a Absatz 5 
ZVG und §85a Absatz 2 Satz 1 ZVG ermittelt werden. 
Darüber hinaus ist der Wert von beweglichem Zube-
hör gem. §55 ZVG (i. S. v. §97 Abs. 1 BGB) zu ermit-
teln. Bewegliches Zubehör ist nicht vorhanden.  
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

07.06.2022 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

07.06.2022 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung 
 

Zu dem Ortstermin am 07.06.2022 wurden die Pro-
zessparteien durch Schreiben (die Eigentümer per 
Einschreiben mit Rückschein) vom 20.05.2022 fristge-
recht eingeladen. 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Das Grundstück wurde vom öffentlichen Raum aus 
besichtigt. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Der Sachverständige sowie eine der Parteien. 
 

Eigentümer: 
 

siehe Originalgutachten 
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herangezogene Unterlagen, Erkun-
digungen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstel-
lung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Infor-
mationen zur Verfügung gestellt: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 25.04.2022 
 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte 
und Unterlagen beschafft: 
• Katasterkarte, Straßen- und Übersichtskarte 
• Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
• planungsrechtliche Informationen über www.geo-

portal-niederrhein.de 
• Auskunft bezüglich Denkmalschutz und Wohnungs-

bindung 
• Informationen über Altlasten 
• Bodenrichtwertkarte über www.boris.nrw.de 
• Auskunft zur Erschließungssituation 

 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 
Nachfolgendes Gutachten wurde im Auftrag des Amtsgerichts Geldern (Zwangsversteige-
rungsgericht) erstellt. Auftragsgemäß ist gemäß § 74a ZVG der Verkehrswert (Marktwert) 
i.S.d. § 194 BauGB zu ermitteln. Dieser stellt insofern den wahrscheinlichsten Kaufpreis 
dar, der in einer freihändigen Veräußerung (also ohne Berücksichtigung des Zwangsver-
steigerungsvermerks) erzielbar wäre.  
 

Der Umstand der Zwangsversteigerung wird im vorliegenden Gutachten wertneutral 
behandelt. 
 

Deshalb ist der (Markt)-Wert zu ermitteln ist, den ein wirtschaftlich denkender und handeln-
der Marktteilnehmer im nächsten Kauffall für das Grundstück im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu zahlen bereit wäre. Insbesondere kommt es hierbei nicht darauf an, was eine 
Immobilie “hinter sich”, sondern was sie noch “vor sich” hat.  
Bei einer Wertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung (Forderungsversteigerung) 
wird regelmäßig und insoweit auftragsgemäß zudem der so genannte unbelastete Ver-
kehrswert, also frei von (belastenden) Rechten, die in Abt. II und III des Grundbuchs ein-
getragen sein könnten, ermittelt. Dies ist insoweit eine nicht unwesentliche Besonder-
heit, die gerade auch in Hinblick auf eine ggf. mögliche Drittverwendung des Gutach-
tens besonders zu beachten ist. I.d.R. erhält der Ersteher deshalb auch (meistens) ein 
diesbezüglich lastenfreies Grundstück. (Dingliche) Rechte, die durch den Ersteher über-
nommen werden müssen, also auch nach der Versteigerung bestehen bleiben, werden 
i.d.R. gesondert bewertet. Diesbezüglich informiert vor der Versteigerung das Versteige-
rungsgericht.  
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Für diese (ggf. bestehen bleibenden) Rechte werden durch das Zwangsversteigerungsge-
richt so genannte Ersatzwerte bzw. Zuzahlungswerte (i.S.d. §§ 50 und 51 ZVG) festgesetzt.  
Hierbei handelt es sich, wertermittlungstechnisch gesehen, jedoch nicht um die Werte die-
ser Rechte, sondern um die hierdurch auf das Bewertungsgrundstück bewirkte Wertbeein-
flussung (i.d.R. Wertminderung).  
 
Für den jeweiligen Bieter ist es allerdings wichtig, die Wertminderung des Grundstücks 
(resp. den Zuzahlungsbetrag) durch die ggf. bestehen bleibenden Rechte zu kennen, damit 
diese bei der Abgabe des Gebots (mindernd) berücksichtigt werden können. Denn sollte 
das (ggf.) bestehen bleibende Rechte nach Zuschlag dennoch nicht bestehen, so wäre der 
(festgesetzte) Zuzahlungsbetrag nachträglich vom Ersteher zu zahlen (vgl. § 51 ZVG). 
 
Das Grundbuch ist vorliegend in Abt. II nicht belastet.  
 
Grundsätzlich immer zu berücksichtigen sind die das Bewertungsgrundstück begünstigen-
den (dinglichen) Rechte.  
 
Begünstigende Rechte bestehen nach Recherchen des Sachverständigen jedoch 
nicht. 
 
Natürlich bestehen bei der Wertermittlung in Zwangsversteigerungsverfahren auch Aus-
nahmen hinsichtlich der Beachtung von bestehenden (belastenden) Rechten und Baulas-
ten.  
 
Hierzu zählen die grundsätzlich bestehen bleibenden (belastenden) Rechte gemäß § 52 
Abs. 2 ZVG und die ggf. bestehenden Baulasten.  
Eine Baulast ist demnach keines der in den §§ 51, 91 ZVG angesprochenen Rechte, 
sie kann demnach in der Zwangsversteigerung auch nicht erlöschen. Das heißt, die 
hierdurch bewirkten Wertbeeinflussungen des Bewertungsgrundstücks wären gleichwohl 
(i.d.R. wertmindernd) zu berücksichtigen. 
  
Grundsätzlich bestehen bleibende Belastungen (Rechte i.S.v. § 52 Abs. 2 ZVG) bestehen 
nach Recherchen des Sachverständigen für das Bewertungsobjekt nicht. 
 

1.4 Besondere Sachverhalte 
• zur abschließenden Zusammenfassung siehe Abschnitt 3. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 
Bundesland: 
 

Nordrhein-Westfalen 
 

Kreis: 
 

Kleve 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Issum (ca. 11937 Einwohner); 
Ortsteil Sevelen (ca. 5524 Einwohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfer-
nungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Geldern / Kempen / Moers / Venlo (ca. 9,5 km / 16,2 
km / 18,6 km / 304 km entfernt) 
 
Landeshauptstadt: 
Düsseldorf (ca. 48,3 km entfernt) 
 
Bundesstraßen: 
B 58 (ca. 5,5 km entfernt) 
 
Autobahnzufahrt: 
A 57 Alpen AS 6 (ca. 12,0 km entfernt) 
 
Bahnhof: 
Kerken (ca. 8,5 km entfernt) 
 
Flughafen: 
Airport Weeze (ca. 29,8 km entfernt) 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 
innerörtliche Lage: 
 

Nähe Ortskern; Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 
500-700 m entfernt; 
Schulen ca. 600m – 6,0 km (je nach Schulform);  
Ärzte ca. 750m – 1,5 km entfernt; 
Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 7,0 km entfernt; 
mittlere bis gute Wohnlage 
 

Art der Bebauung und Nutzungen 
in der Straße und im Ortsteil: 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen in aufgelo-
ckerter Bauweise (ein- tlw. zweigeschossig) 

http://www.gutachter-niederrhein.de/
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Beeinträchtigungen: 
 

keine ersichtlich 
 

Topografie: weitgehend ebenes Grundstück; unterhalb Höhenni-
veau der Straße gelegen 

 

2.2 Gestalt und Form 
Gestalt und Form: 
 

Straßenfront: 
ca. 32 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 12,5 m; 
 
Grundstücksgröße: 
404 m²; 
 
Bemerkungen: 
rechteckige Grundstücksform 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 
 

Wohnstraße; 
Straße mit gebietstypischem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitun-
gen und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Ver-
sorgung; Kanalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 
 

eingefriedet durch Zaun, Hecken 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Altlasten: 
 

Gemäß schriftlicher Auskunft des Kreises Kleve1 ist 
das Bewertungsobjekt im Altlastenkataster weder als 
Verdachtsfläche noch als Altlastenstandort 

 
1 vom 02.05.2022 
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aufgeführt. Dem vorliegenden Schreiben zufolge 
grenzt das Grundstück jedoch an einen Altstandort 
(693205-365 „ehem. KFZ- Lackiererei“). Für diesen 
Altstandort ist der Belastungsverdacht bislang nicht 
ausgeräumt, die Erhebungen sind noch nicht abge-
schlossen, Untersuchungen liegen dem Kreis nicht 
vor. Insofern wurde der Altstandort als „Altlastenver-
dachtsfläche“ eingestuft….negative Auswirkungen auf 
das Bewertungsgrundstücks, z. B. über das Grund-
wasser oder die Bodenluft sind seitens des Kreises 
Kleve nicht auszuschließen.  
 
Auswirkungen auf den Verkehrswert 
Ein genauer Einfluss auf den Wert des Grundstücks 
lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht ermitteln. Un-
wägbarkeiten in dem Zusammenhang werden mit ei-
nem pauschalen Abschlag in Höhe von 5% im Rah-
men der Verkehrswertableitung berücksichtigt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Bau-
grund- und Grundwassersituation insoweit berück-
sichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bo-
denrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausge-
hende vertiefende Untersuchungen und Nachfor-
schungen wurden nicht angestellt. 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich gesicherte Belastun-
gen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter 
Grundbuchauszug2 vor. Hiernach besteht in Abteilung 
II des Grundbuchs von Sevelen, Blatt 531 neben dem 
Zwangsversteigerungsvermerk keine weitere Eintra-
gung. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund-
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem 
Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausge-
gangen, dass ggf. valutierende Schulden bei einer 
Preis(Erlös)aufteilung sachgemäß berücksichtigt wer-
den. 
 

 
2 vom 25.04.2022 
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Herrschvermerke: nicht vorhanden 
nicht eingetragene Rechte und 
Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begüns-
tigende) Rechte sind nach Auskunft des Eigentümers 
nicht vorhanden. Besondere Wohnungs- und Mietbin-
dungen liegen, nach Auskunft des Kreises Kleve3 
nicht vor. 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 
Eintragungen im Baulastenver-
zeichnis: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem 
Baulastenverzeichnis4 vor. Das Baulastenverzeichnis 
enthält keine Eintragungen. 
 
 

Denkmalschutz: 
 

Vorliegend handelt es sich nicht um ein Bodendenk-
mal5. 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im Flächennut-
zungsplan: 
 

Der Bereich der Bewertungsobjekte ist im Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein 
rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zuläs-
sigkeit von Bauvorhaben ist demzufolge nach § 34 
BauGB zu beurteilen. Nach Rücksprache mit der Ge-
meindeverwaltung Issum bestehen keine direkten 
Gründe gegen eine Bebaubarkeit des Grundstücks. 
Im Rahmen der Wertermittlung wird daher davon aus-
gegangen, dass eine Baureife besteht. Endgültige 
Klarheit lässt sich jedoch erst mittels einer Bauvoran-
frage beim Kreis Kleve erlangen. 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 
Entwicklungszustand baureifes Land6  

 
3 vom 02.05.2022 
4 vom 02.05.2022 
5 laut schriftlicher Auskunft der Gemeinde Issum vom 05.05.2022 
6 vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21 
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(Grundstücksqualität):  
abgabenrechtlicher Zustand: 
 

Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge 
und Abgaben für Erschließungseinrichtungen nach 
BauGB und KAG abgabenfrei7. 

 

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Grundstück ist unbebaut. 
 

 

 
7 laut schriftlicher Auskunft der Gemeinde Issum vom 10.05.2022 
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3 Abschließende Zusammenfassung 
 
Zur Lage 
 

Das vorliegende Objekt befindet sich in einem aufgelockerten Wohngebiet am Rande 
des Ortskerns der Ortschaft Issum- Sevelen. Sevelen liegt mit einem Bodenwertniveau 
von bis zu € 185,00/m² im oberen Mittelfeld des Kreises Kleve. Die kleinräumige Lage 
des Grundstücks ist als gute Lage innerhalb der Ortschaft zu bezeichnen. Die direkte 
Nachbarschaft wird durch Einfamilienhäuser geprägt. Etwas nachteilig ist die Nord- 
Nordostausrichtung des Gartens zu werten. Sämtliche infrastrukturellen Einrichtungen 
sowie die Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs sind im Ort und somit in direk-
ter Nähe gegeben. Größere Städte (Geldern, Moers, Kempen, Krefeld, etc.), sind in 
etwa 10 bis 20 Minuten zu erreichen. Das Ruhrgebiet liegt etwa 30 – 40 PKW- Minuten, 
die Autobahnzufahrt zur A57 etwa 10 PKW- Minuten entfernt. 
 
 
Zum Objekt 
Vorliegend handelt es sich um ein unbebautes Grundstück mit einer Fläche von 404m², 
derzeit genutzt als Gartenfläche. Das Grundstück ist, nach Rücksprache mit der Ge-
meinde Issum, grds. im Rahmen des §34 BauGB bebaubar, wenngleich der ungüns-
tige Schnitt der Fläche Einschränkungen bei der Bebauung mit sich bringt (unüblich 
kleine bebaubare Fläche). 
In der Nähe des Grundstücks befindet sich eine Fläche, die als Altlastenverdachtsflä-
che beim Kreis Kleve geführt wird. Ob sich hierdurch negative Einflüsse auf das hier 
gegenständliche Grundstück ergeben, ist derzeit nicht bekannt. 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 
Nachfolgend wird der Verkehrswert für das unbebaute Grundstück in 47661 Issum- 
Sevelen, Issumer Straße (4) zum Wertermittlungsstichtag 07.06.2022 ermittelt. 
 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Sevelen 531 12 

 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
Sevelen 12 594 404 m² 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 
Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. 
d. R. im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). Ne-
ben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte 
zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend  

• dem Entwicklungszustand gegliedert und  

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• dem beitragsrechtlichen Zustand, 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

• der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

• der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 
hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV 21). 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit 
von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die 
im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf 
den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde be-
züglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. 
Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Boden-
richtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück 
in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, bei-
tragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen 
Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende An-
passungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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4.3 Bodenwertermittlung  
Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt (gute Lage) 185,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2022. Das 
Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 500m² - 600 m² 
Grundstückstiefe (t) = 30 m 

 
Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 
Wertermittlungsstichtag = 07.06.2022 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 404 m² 
Grundstückstiefe (t) = 32 m 

 
Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wer-
termittlungsstichtag 07.06.2022 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale 
des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  
beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 185,00 €/m²  

 
II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01.01.2022 07.06.2022   1,00  

 
III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage gute Lage gute Lage/ Nord-Nord-

ostausrichtung 
  0,95 E1 

Art der baulichen 
Nutzung 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

  1,00  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 175,75 €/m²  
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Fläche (m²) 500-600 404   1,05 E2 
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  
Tiefe (m) 30 32   0,98  
Zuschnitt lageüblich ungünstig   0,95 E3 
Höhenniveau     0,95 E4 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 163,21 €/m²  

 
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 163,21 €/m²  
Fläche    404 m²  
beitragsfreier Bodenwert   = 65.936,84 € 

rd.  65.900,00 € 
 

 
Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 07.06.2022 insge-
samt 65.900,00 €. 
 

4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 
E1 
siehe Originalgutachten 
 
E2 
siehe Originalgutachten 
 
E3 
siehe Originalgutachten 
 
E4 
siehe Originalgutachten 
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4.4 Vergleichswertermittlung  

4.4.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 
21 beschrieben. Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der 
statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Ver-
gleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu be-
wertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugs-
größe (Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 
Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuzie-
hen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grund-
stücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nut-
zung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnflä-
che etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grund-
stücksmerkmale eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts 
liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden 
Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, 
deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungs-
koeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hinrei-
chende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes mit dem Wertermittlungsstich-
tag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder 
nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allge-
meinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, 
berücksichtigt werden können. 
Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezo-
gene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerk-
malen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und 
der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefakto-
ren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Er-
trägen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur 
Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten 
Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mit-
tels Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise 
an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch ange-
passter Vergleichsfaktor). 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Er-
mittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ab-
leitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts 
sachgemäß zu berücksichtigen. 
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Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Ver-
gleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Be-
griffe 

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV 21) 
Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Ver-
gleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend 
übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft 
worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlichen Nähe zum Werter-
mittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei 
etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupas-
sen. 
 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV 21) 
Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wert-
beeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete 
Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen 
und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäu-
defaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährli-
chen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermit-
telt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Ver-
gleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Ge-
gebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 
 

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 21) 
Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an 
die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 
 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV 21) 
Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Ver-
gleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts 
(z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, bei-
tragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 
 

Zu-/Abschläge 
Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. 
Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von 
Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Ver-
gleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 
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Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfakto-
ren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer 
geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktan-
gepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch markt-
übliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle 
vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaf-
ten des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, 
eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe 
nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder 
Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
 

 
Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)  65.900,00 €

 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) + 0,00 €
 

vorläufiger Vergleichswert  = 65.900,00 €
 

Marktanpassungsfaktor (E1)  0,95 

vorläufiger marktangepasster Vergleichswert  = 62.605,00 €
 

Vergleichswert  = 62.605,00 €
 

 rd. 62.600,00 €
 

 

4.4.3 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 
 
Marktanpassungsfaktor 
E1 
Wie dem Abschnitt 2.3 zu entnehmen ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Be-
wertungsgrundstück eine Altlastenverdachtsfläche. Hier herrscht offenbar noch weite-
rer Klärungsbedarf. Unwägbarkeiten in dem Zusammenhang werden hier innerhalb 
der Marktanpassung berücksichtigt. 
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4.5 Verkehrswert 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise 
zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren.  
Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 62.600,00 € ermittelt. 
Der Verkehrswert für das unbebaute Grundstück in 47661 Issum- Sevelen, Issumer 
Straße (4) 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Sevelen 531 12 

 

Gemarkung Flur Flurstück 
Sevelen 12 594 

 

 
wird zum Wertermittlungsstichtag 07.06.2022 mit rd. 
 

62.600,00 € 
in Worten: zweiundsechzigtausendsechshundert Euro 

geschätzt. 
 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine 
Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sach-
verständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit bei-
gemessen werden kann. 
 
Wachtendonk, den 25.08.2022 
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………………………………. 
Daniel Hepp 
(Sachverständiger) 
Nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
-ZIS Sprengnetter Zert (S)- 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber 
und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch 
Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Der Auftragnehmer haftet für die 
Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergeb-
nisse unterliegen nicht der Haftung. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer 
vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die 
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen 
der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von 
Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragneh-
mer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die 
Schadensersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Ver-
treters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahr-
lässigkeit verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und 
Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt 
werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den 
jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für 
jeden Einzelfall auf maximal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. 
Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich ge-
schützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen 
Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird 
zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke 
gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal 
zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fäl-
len maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung – 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – 
ImmoWertV) 
 
BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – 
ImmoWertV 
 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie 
– VW-RL) 
 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) 
von Grundstücken 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 
[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblatt-

sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 
 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblatt-

sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 
 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilien-

bewertung 
 
[4] Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte des Krei-

ses Kleve (2022) 
 
[5] Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kleiber digital 
 

 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” 
(Stand Juni 2022) erstellt. 
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6 Verzeichnis der Anlagen 
Anlage 1: Auszug aus der topografischen Übersichtskarte 
 
Anlage 2: Auszug aus der Straßenkarte 
 
Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte 
 
Anlage 4: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 
 
Anlage 5: Fotos 
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Anlagen: siehe Originalgutachten 
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